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Gesetz über die Förderung der wirtschaftlichen 

Entwicklung in Graubünden (GWE, Wirtschafts-

entwicklungsgesetz) 

Änderung vom 17. Juni 2020 

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (BR Nummern) 

Neu: – 

Geändert: 932.100 

Aufgehoben: – 

Der Grosse Rat des Kantons Graubünden, 

gestützt auf Art. 84 der Kantonsverfassung, 

nach Einsicht in die Botschaft der Regierung vom 10. Februar 2020, 

beschliesst: 

I. 

Der Erlass "Gesetz über die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung 

in Graubünden (GWE, Wirtschaftsentwicklungsgesetz)" BR 932.100 

(Stand 1. Januar 2016) wird wie folgt geändert: 

Titel nach Art. 15 (geändert) 

3. Regional- und Standortentwicklung 

Art.  17 Abs. 2 (neu), Abs. 3 (neu), Abs. 4 (neu), Abs. 5 (neu) 

2 Der Kanton leistet an jede regionale Trägerschaft für den Grundbetrieb 

der Regionalentwicklung einen jährlichen Sockelbeitrag von mindestens 

20 000 Franken. 

3 Der Kanton kann an den Personalaufwand einer regionalen Trägerschaft 

für die Regionalentwicklung Beiträge bis zu 50 Prozent gewähren, wenn 

eine genehmigte regionale Standortentwicklungsstrategie vorliegt. 

https://www.gr-lex.gr.ch/data/932.100/de
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4 Der Kanton kann die Erarbeitung von Studien und Konzepten zur Um-

setzung von Vorhaben, die in der regionalen Standortentwicklungsstrate-

gie enthalten sind, mit Beiträgen bis höchstens 50 Prozent des Aufwands 

fördern. 

5 Der Kanton nimmt die von den regionalen Trägerschaften zu erlassenden 

regionalen Standortentwicklungsstrategien zur Kenntnis. 

Titel nach Art. 33 (neu) 

7. Schlussbestimmung 

Art.  34 (neu) 

Übergangsbestimmung 

1 Bis Ende des Jahres 2023 kann der Kanton in den entsprechenden Fällen 

Förderleistungen auch gewähren, wenn die regionale Standortentwick-

lungsstrategie nicht genehmigt ist. 

II. 

Keine Fremdänderungen. 

III. 

Keine Fremdaufhebungen. 

IV. 

Diese Teilrevision untersteht dem fakultativen Referendum. 

Die Regierung bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens. 


